Landkreis
@ Ammerland
Landkreis Ammerland - 26653 Westerstede

Protokoll
Gremium: Ausschuss fur Landwirtschaft und Umwelt

Sitzungsdatum: Mittwoch, den 23.10.2024

Beginn: 16:00 Uhr

Ende 19:23 Uhr

Sitzungsort: Kreishaus Westerstede, Sitzungssaal
Anwesend:
Vorsitzende/r

Herr Heino Hots

Mitglieder

Frau Maria Bruns Vertretung fir KA Bohmann
Herr Hergen Erhardt

Herr Dr. Hans Fittje

Herr Heinrich Gerstenkorn

Herr Jannes Hoormann

Herr Jan Hullmann

Herr Rudiger Kramer Vertretung fur KA Meyer
Herr Jens-Gert Miller-Saathoff

Herr Holger Mundt

Herr Hartmut Orth

Herr Jochen Osmers

Herr Werner Pecher

Frau Monika Sager-Gertje

Frau Kirsten Schnérwangen

von der Verwaltung

Herr Erster Kreisrat Thomas Kappelmann
Herr Kreisrat Dr. Thomas Jurgens

Herr Kreisverwaltungsoberrat Uwe Caspers
Frau Dipl. Ing. Margrit Finke

Herr Kreisamtsrat Hendrik Lehners

Protokollfiihrerin
Frau Annemarie Schroder

beratendes Mitglied
Herr Renko Eilts, Vertreter der Landwirtschaftskammer
Frau Susanne Grube, BUND

Abwesend:

Herr Thorsten Bohmann

Herr Bjorn Meyer

Frau Silke Lorenz, Kreisnaturschutzbeauftragte
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Feststellung der ordnungsgemaflien Ladung und Beschluss-
fahigkeit

Feststellung der Tagesordnung

Genehmigung der Niederschrift Uber die Sitzung des Aus-
schusses fur Landwirtschaft und Umwelt am 25.04.2024

Einwohnerfragestunde

Endlagersuche fir hochradioaktive Abfélle in Deutschland;
Prasentation des Abschlussberichtes durch das Fachburo
Terra Geoservice GmbH aus Worms

Vorlage: MV/164/2024

Klimaschutzmalinahmen im Jahr 2025
Vorlage: BV/330/2024

Uberarbeitung der Naturschutzgebietsverordnung NSG WE
075 "Stamers Hop"
Vorlage: BV/332/2024

LSG "Grlnland und Waldflachen an der Flugplatzbake" in
Rostrup
Vorlage: BV/333/2024

Ausweisung und Uberprifung von Schutzgebieten
Vorlage: BV/334/2024

Geschutzter Landschaftsbestandteil in Neuengland
Vorlage: BV/335/2024

Uberarbeitung der Zwischenahner Meer Verordnung
Vorlage: BV/336/2024

Beteiligung am GRW-Regionalmanagement ,Kreislaufwirt-
schaft in der Biodkonomie*
Vorlage: BV/290/2024

Mitgliedschaft im Maschinenring Nordwest e.V.
Vorlage: BV/337/2024

Niedersachsischer Weg - Wiesenvogelschutz
Vorlage: BV/338/2024

Pool-Lésung fur den Hochwasserschutz
Vorlage: BV/341/2024

Moorschutz im Ammerland - Sachstand
Vorlage: MV/175/2024
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Antrag der Ortsblrgervereine auf Férderung des Bluhstrei-
fenprogramms
Vorlage: BV/328/2024

Antrag des Vereins Landwirtschaft und Artenschutz im Am-
merland e.V. auf Férderung des Projektes "Bruthabitatschutz
von Wiesenvogeln"

Vorlage: BV/331/2024

Zuschuss flr den Betriebshelfereinsatz; Antrage des Ammer-
lander Landvolkverbandes und des Maschinenringes
Vorlage: BV/329/2024

Antrag des Imkerverein Bad Zwischenahn/Westerstede e. V.
auf Bezuschussung eines Bienen-Gesundheitstages

Vorlage: BV/297/2024

Verlangerung der Verordnung zur Anderung von Schonzeiten
im Landkreis Ammerland fir Rabenkrahen und Grau-, Nil-
und Kanadaganse um funf Jahre

Vorlage: BV/298/2024

Netzausbau - Sachstand
Vorlage: MV/163/2024

Haushaltsplanung 2025; Darstellung der wesentlichen Pro-
dukte
Vorlage: MV/174/2024

Haushalt 2025
Vorlage: BV/323/2024
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SchlieRung der offentlichen Sitzung
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Offentlicher Teil
Zu TOP 1 Eroffnung der Sitzung

Vorsitzender Hots eroffnet um 16:00 Uhr die Sitzung des Ausschusses fur Landwirt-
schaft und Umwelt und begrifdt die Anwesenden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verlauf der Sitzung auf Tontrager aufgenom-
men und die Aufzeichnung nach Genehmigung des Protokolls wieder geloscht wird.

ZuTOP 2  Feststellung der ordnungsgemafen Ladung und Beschlussfahigkeit

Vors. Hots stellt fest, dass die Ladung zur Sitzung ordnungsgemaf erfolgt und der
Ausschuss beschlussfahig ist.

ZuTOP 3  Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung laut Deckblatt wird einstimmig festgestellt.

ZuTOP 4 Genehmigung der Niederschrift iiber die Sitzung des Ausschusses fiir
Landwirtschaft und Umwelt am 25.04.2024

Gegen die vorgenannte Niederschrift werden keine Einwendungen erhoben; sie wird
einstimmig genehmigt.

ZuTOP 5 Einwohnerfragestunde

a) Frau Bukisch-Urbanke aus Bad Zwischenahn, Sprecherin fur die Initiative Zu-
kunft-Biotop Ekenermoor €. V. fragt nach, ob der Landkreis angesichts der
EU-Biodiversitatsstrategie mit dem Ziel, 30 % der Landesflache unter Schutz
zu stellen im Austausch mit willigen Landeigentumern stehe, die eine Unter-
schutzstellung befurworten. Des Weiteren fragt sie, ob genligend begrindete
Antrage vorliegen, um weitere Flachen unter Naturschutz stellen zu konnen.

KAR Lehners fuhrt aus, dass sich fiir den Landkreis Ammerland aus der EU-
Biodiversitatstrategie keine rechtlichen Verpflichtungen ergaben. Zur Frage
nach vorliegenden Antragen auf Ausweisung von Schutzgebieten verweist er
auf Tagesordnungspunkt 10. Er verweist im Weiteren auf den vom Kreistag
beschlossenen Landschaftsrahmenplan, in dem schutzwiirdige Bereiche er-
kannt worden seien. Eine rechtliche Verpflichtung zur Ausweisung von
Schutzgebieten gebe es flir den Landkreis Ammerland grundsatzlich nicht.

b) Herr Apitzsch aus Edewecht geht auf die Tagesordnung und die damit ver-
bundenen Beschlussvorschlage ein, die er fur nicht angemessen halte. Er
fragt nach, warum in der jetzigen Zeit, in der iber den Zusammenhang von Ar-
tenschutz und Naturschutz weltweit berichtet werde, das Interesse der Eigen-
tumer immer noch hoher gestellt werde, als das Interesse von Natur- und Ar-
tenschutz. Es sei unverstandlich, dass geplante Unterschutzstellungen ruhend
gestellt werden sollen.
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KR Dr. Jurgens verweist zur Beantwortung der Frage auf die Beratungen zu
den Tagesordnungspunkten 8 bis 10.

Frau Bartsch aus Bad Zwischenahn fuhrt aus, dass sie Eigentumerin einer
Flache sei, die von der Regelung zur Unterschutzstellung betroffen sei. Ob-
wohl die Verordnung zu Beginn zu Aufregung gefuhrt habe, habe es sich um
einen demokratischen und transparenten Prozess gehandelt. Die Eigentumer-
gemeinschaft sei nunmehr verwundert gewesen, dass die Unterschutzstellung
eingestellt werden solle. Sie fragt nach, ob die Moglichkeit bestehe, wie auch
von der Gemeinde Bad Zwischenahn vorgeschlagen, den Prozess vorerst so-
lange nur einzufrieren, bis die Malinahmen zur Verlegung der Otterbake um-
gesetzt worden sind.

KAR Lehners verweist zur Beantwortung der Frage auf die Beratung zu Ta-
gesordnungspunkt 8.

Frau Freese, Anwohnerin am Moorgebiet Ekernermoor, regt an, ein Konzept
fur die Pflege und Entwicklung der Moore zu entwickeln. Durch den Landkreis
Ammerland sei bislang darauf hingewiesen worden, dass dies aus arbeitsoko-
nomischen Grunden nicht durchgeflihrt werden kénne. Sie fragt nach, ob der
Landkreis mit der Bildung eines ,runden Tisches® durch die Burgerinnen und
Blrger entlastet werden kdnne, indem Vorschlage zur Pflege und Entwicklung
vorbereitet werden.

KR Dr. Jurgens erklart, dass der Landkreis aktuell nicht gentigend Personal
fur die Pflege und Entwicklungsplanungen habe. Da es sich insoweit um
Fachplanungen handele, wirde ein runder Tisch nicht helfen. Er verweist zur
weiteren Beantwortung der Frage auf die Beratungen zu Tagesordnungspunkt
10.

Frau von Wende geht auf Tagesordnungspunkt 8 ein. Sie weist darauf hin,
dass der Prozess im Austausch mit den Burgerinnen und Burgern vorbildlich
gewesen sei. Es sei sinnvoll, dass Haus- und Hofflachen aus der Verordnung
zum Naturschutz herausgenommen werden sollen und es zu einem Konsens
gekommen sei. Sie schlagt vor, den Vorschlag der Gebietsabgrenzung weiter
anzupassen und auch die Flachen der beiden Eigentimer aus der Abgren-
zung heraus zu nehmen, die nicht einverstanden seien.

KR Dr. Jirgens nimmt die Anregung auf und verweist auf die Beratung zu
TOP 8.

Eine weiter Einwohnerin fihrt aus, dass sie zur Anliegerschaft des Natur-
schutzgebietes Stamers Hop gehdre und teilt mit, dass die Einwohnerschaft
erstaunt sei, dass die Uberarbeitung der Schutzgebietsverordnung eingestellt
werden solle. Sie bekraftigt, dass der Prozess offen und transparent durchge-
fuhrt worden sei und fragt nach, ob die Moéglichkeit geschaffen werden kénne,
andere Teilldsungen zu finden. Es sei schade, wenn der Prozess beendet
werde.

Vors. Hots verweist zur Beantwortung der Frage auf Tagesordnungspunkt 8.
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g) Ein Besucher geht auf die von der Kreisverwaltung 27 neu geschaffenen Stel-
len ein. Er fragt nach, wie viele Stellen davon der Unteren Naturschutzbehor-
de zugeordnet worden seien. Er sehe die Absicht, die Uberarbeitung der Na-
turschutzgebietsverordnung NSG ,Stamers Hop“ ruhend zu stellen kritisch, da
damit Enttauschung bei den ehrenamtlichen Tatigen ausgelost wurde.

EKR Kappelmann erlautert, dass das Amt fir Umwelt und Klimaschutz im letz-
ten Jahr zusatzliches Personal aufgrund dringender Notwendigkeit vorrangig
fur den Bereich Klimaschutz bekommen habe. Bei der Stellenbesetzung
mussten Prioritaten gesetzt werden. Fur die Naturschutzbehorde seien keine
neuen Stellen geschaffen worden.

ZuTOP 6 Endlagersuche fiir hochradioaktive Abfille in Deutschland; Prasentation
des Abschlussberichtes durch das Fachbiiro Terra Geoservice GmbH aus
Worms
Vorlage: MV/164/2024

KVOR Caspers begruft Herrn Dr. Klug vom Buro Terra Geoservice aus Worms. Er
erinnert daran, dass Uber das Verfahren zur Suche eines Endlagers fur radioaktive
Abfélle in Deutschland bereits mehrfach im Ausschuss berichtet wurde. So sei zuletzt
im November letzten Jahres mitgeteilt worden, dass das Buro Terra Geoservice mit
der Erstellung eines vom Land geférderten Gutachtens nach Durchfliihrung eines
Ausschreibungsverfahrens beauftragt worden sei.

Dieses Gutachten sei nun fertiggestellt und man freue sich heute auf die Vorstellung
der Ergebnisse zur Teilgebietsausweisung fokussiert auf das Landkreisgebiet.

Herr Dr. Kluge stellt sich vor und erlautert anhand einer Power-Point-Prasentation
(Anlage 1) wesentliche Inhalte zum Screening der Teilgebiete im Landkreis Ammer-
land hinsichtlich ihrer geologischen Eignung fir ein atomares Endlager.

Fragen der Ausschussmitglieder werden von Herrn Dr. Klug ausfihrlich beantwortet.

Vors. Hots dankt Herrn Dr. Klug im Namen des Ausschusses flur Landwirtschaft und
Umwelt ausdricklich fur das Gutachten und flr den sehr aussagekraftigen und ver-
standlichen Vortrag.

ZuTOP 7 KlimaschutzmaBRnahmen im Jahr 2025
Vorlage: BV/330/2024

KAR Lehners tragt den Sachverhalt unter Bezugnahme auf die Vorlage vor und weist
darauf hin, dass die Arbeitsgruppe Klimaschutz sechs Malkihahmen erarbeitet und
vorgeschlagen habe. Er erldutert ausfuhrlich die vorgeschlagenen Malinahmen.

KA Erhardt fuhrt aus, dass die Fraktion B90/Die Grinen sich gewinscht hatte,
100.000 € mehr in Klimaschutzmalnahmen zu investieren. Positiv sei, dass nunmehr
auch durch entsprechende MalRnahmen auf die Klimafolgen eingegangen werde. Er
geht auf die Mallnahme zum Klimawald ein und weist darauf hin, dass fur die An-
pflanzung standortheimische Geholze verwendet werden sollten. Bei der Malinahme,
die zuletzt durchgeflihrt worden sei, seien keine standortheimischen Gehdlze ver-
wendet worden. Diese Geholze wirden aus seiner Sicht nicht zur Artenvielfalt beitra-
gen. Er bittet darum, bei der Zusammensetzung der Gehdlze standortheimische
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Pflanzen zu verwenden. Die Pflanzen wirden im Allgemeinen erst in 20 bis 30 Jah-
ren klimawirksam werden. Seiner Meinung nach ware der Schutz der alten und be-
stehenden Walder fir den Klimaschutz sinnvoller und effektiver.

KA Erhardt duRert zudem sein Bedauern, dass Moorprojekte nicht bertcksichtigt
worden seien.

KA Dr. Fittje geht auf Punkt 6 ,Fordermittel“ ein, insbesondere auf die Forderung von
Grindachern und Zisternen. Er gehe davon aus, dass Fordermittel auch an Privat-
personen im Landkreis Ammerland vergeben werden. Er fragt nach, inwieweit es
Konkurrenz zu bestehenden Programmen der Gemeinden geben werde.

KAR Lehners antwortet, dass es bei der Entwicklung einer Forderrichtlinie Abstim-
mungen mit den Gemeinden Abstimmungen geben werde. Insbesondere die Ge-
meinde Edewecht biete schon jetzt Forderungen an, die bertcksichtigt werden muss-
ten. Edewechter Burgerinnen und Burger durften nicht schlechter gestellt werden als
Blrgerinnen und Burger aus anderen Gemeinden. Die Ausarbeitung solle in der Ar-
beitsgruppe Klimaschutz weitergehend beraten werden. In der Vorbereitung wolle
sich die Verwaltung an den Erfahrungswerten der benachbarten Landkreise orientie-
ren.

KA Kramer fuhrt aus, dass er Mitglied in der Arbeitsgruppe Klimaschutz sei und alle
gerne mehr Fordermittel, wie von KA Erhardt angemerkt, eingesetzt hatten. In der
Vergangenheit habe ein Betrag in Hohe von 250.000 € zur Verfugung gestanden.
Der Betrag habe flir zwei Jahre aufgestockt werden kdénnen, weil im Haushalt des
Landkreises zusatzliche Finanzmittel zur Verfugung standen. Aufgrund der derzeitig
schlechten Haushaltslage musse in allen Bereichen eingespart werden und man ha-
be sich darauf geeinigt, dass fur den Klimaschutz der urspringliche Betrag wieder
eingesetzt werde.

Die Aufnahme des Projektes Wassermanagement halte er fur sinnvoll, da in Zukunft
mit Hochwasserproblemen und Uberschwemmungen aufgrund von Starkregenereig-
nissen gerechnet werden musse.

KA Kramer flhrt weiter aus, dass bereits Moorprojekte angestolen und Finanzmittel
hierfur zur Verfugung gestellt wurden. Er verweist auf die beiden Projekte im Moor-
kamp und am Heiddeich, fur die hohe Betrage eingesetzt werden.

KA Schnérwangen geht auf den Punkt Info-Talk ein und fragt nach, ob die Kreistags-
abgeordneten Uber die Termine, den Veranstaltungsort und die entsprechenden Re-
ferenten vorab informiert werden kénnen.

KAR Lehners erlautert, dass zunachst die Planungen flir das Jahr 2025 erarbeitet

werden. Die Arbeitsgruppe Klimaschutz kbnne Anfang des Jahres Uber die Vorschla-
ge beraten.

Dem Kreistag wird einstimmig vorgeschlagen:

Auf Vorschlag des Arbeitskreises Klimaschutz wird die Umsetzung folgender Klima-
schutzmalinahmen flr das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

1. Info-Talk 2.0 15.000 €

2. Klimawald 15.000 €
3. Uberarbeitung der Fenster im Kreishaus (3. Bauabschnitt)  40.000 €
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4. Projekt Wassermanagement (Zukunftsregion4Klima) 10.000 €
5. B-Plan PV Mansie 50.000 €
6. Fordermittel 120.000 €

Die notwendigen Haushaltsmittel werden im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

ZuTOP 8  Uberarbeitung der Naturschutzgebietsverordnung NSG WE 075 "Stamers
Hopll
Vorlage: BV/332/2024

KAR Lehners tragt ausfuhrlich den Sachverhalt vor und bezieht sich auf die Vorlage.
Anhand der den Unterlagen beigefligten Karte erlautert er die Problematik.

KA Bruns fuhrt aus, dass festgestellt worden sei, dass im sudlichen Bereich des in
Frage kommenden Gebietes der Naturschutz fur die Eigentimer und Nutzer eine
Belastung darstelle. Sie geht auf die bekannten Bereiche ein, fir die festgestellt wor-
den sei, dass diese nicht mehr naturschutzwurdig seien. Sie fragt nach, warum man
fur den Bereich den Naturschutz nicht wieder rickgangig machen konne. KA Bruns
weist darauf hin, dass andere Gebiete am Zwischenahner Meer unter Naturschutz
stehen wirden und man trotzdem Plastikpfahle und Spielgerate aufgestellt habe und
Bereiche nicht gepflegt worden seien. lhrer Meinung musse Uberpruft werden, ob
diese Bereiche noch als Naturschutzbereiche ausgewiesen bleiben miussen.

KAR Lehners antwortet, dass entweder der vorliegende Abgrenzungsvorschlag samt
VO-Text unter Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen entsprechend der An-
lagen oder der Beschlussvorschlag der Verwaltung beschlossen werden konne. Es
konne zwar durchaus eine andere Abgrenzung des Gebietes getroffen werden. Ein
abweichender Abgrenzungsvorschlag sei jedoch naturschutzfachlich nicht sinnvoll
gewesen. Es sei aus Sicht der Verwaltung auch kritisch zu diskutieren, eine Schutz-
gebietsverordnung zu Uberarbeiten und die Naturschutzgebietskulisse in diesem Zu-
ge nur zu reduzieren.

KA Bruns fuhrt aus, dass ihre Wahrnehmung dahingehe, dass alles so belassen
werde wie gehabt, weil zwei Eigentumer kein Einverstandnis gegeben hatten.

Dipl. Ing. Finke erlautert, dass fiir die Uberarbeitung eines Naturschutzgebietes im
Vorfeld ein Untersuchungsraum festgelegt werde. Im Rahmen der Kartierung und der
Bewertung werde die Abgrenzung dann konkretisiert. Bei der Abgrenzung der Gebie-
te handele es sich um eine rein fachliche Abwagung.

KR Dr. Jirgens erldutert, dass der Ausgangspunkt fiir die Uberarbeitung des
Schutzgebietes die naturschutzfachliche Bewertung der Flachen mit landwirtschaftli-
cher Nutzung gewesen sei. Diese seien aus fachlicher Sicht mittlerweile natur-
schutzwirdig. Die Herausnahme der bebauten Bereiche aus dem Schutzgebiet sei
nur in einer ganzheitlichen Betrachtung zu rechtfertigen. Er weist darauf hin, dass die
ausschlie3liche Verkleinerung eines Naturschutzgebietes negative Symbolwirkung
haben kdnnte und Anwohner in Naturschutzgebieten vermehrt entsprechende Antra-
ge stellen konnten.

KA Erhardt dankt der Verwaltung und insbesondere Dipl. Ing. Finke fir die Ausarbei-

tung und die sehr gute Arbeit. Die Schutzwurdigkeit sei nachvollziehbar dargestellt
worden, die nun leider nicht umgesetzt werden solle. Er kdnne die Stellungnahme
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des Landvolkes nicht nachvollziehen. Aufgrund der Nahe zum Zwischenahner Meer
sei die vom Landvolk angesprochene Wiese wichtig. Wenn dort mit zusatzlichen
Nahrstoffen und Pestiziden gearbeitet werde, sei das fiur die Wasserqualitat des Zwi-
schenahner Meeres sicher nicht gut. Auf der Karte sei ein Maisacker zu erkennen,
der am Zwischenahner Meer nichts zu suchen habe. Der Maisacker musse seiner
Ansicht nach wieder entfernt werden. Der Naturschutz habe ganz wenig Lobby. Es
sei argerlich, dass Malnahmen fir den Naturschutz immer wieder zurlickstehen
mussen.

KA Orth weist darauf hin, dass Dipl. Ing. Finke deutlich gemacht habe, dass es sich
um eine fachliche Auswertung handele. Es habe sich herausgestellt, dass insbeson-
dere das bebaute Gebiet nicht mehr naturschutzwiirdig sei. Die Ausweisung betreffe
auch Flachen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Es habe jedoch nicht mit allen
Eigentumern Einvernehmen hergestellt werden konnen und das musse akzeptiert
werden. Es sei bisher Konsens gewesen, dass nicht gegen die Interessen von Eigen-
timern bzw. Pachtern politische Entscheidungen getroffen werden. Von der Verwal-
tung sei immer mit dem Wissen und Wollen gearbeitet worden, dass fur den Natur-
schutz etwas getan wird. Es sei bedauerlich, dass die Unterschutzstellung zum Still-
stand komme, aber aus seiner Sicht sei dies nicht zu andern. Er wolle auch keinen
politischen Beschluss herbeiflihren, der gegen die Interessen der Eigentimer zielt.
Er dankt der Verwaltung fur die Ausarbeitung. Die Ruhendstellung der MaRnahmen
sei richtig und musse hingenommen werden.

KA Sager-Gertje schliel3t sich den Ausfihrungen von KA Erhardt an. Sie dankt der
Verwaltung fur die gute fachliche Ausarbeitung. Die fachliche Abgrenzung sei nach-
vollziehbar. In der Vergangenheit sei immer mit den Grundstickseigentimern ver-
handelt worden. In diesem Fall gebe es 51 Eigentimer wovon 49 EigentiUmer zuge-
stimmt hatten. Lediglich zwei Eigentumer hatten keine Einwilligung gegeben. Es stel-
le sich ihr die Frage, welche Zielrichtung fur die Zukunft angestrebt werde. Weiterhin
sei fraglich, ob an der Grundsatzvereinbarung mit Blick auf die Herausforderungen
zum Arten- und Klimaschutz in der festgelegten Form festgehalten werden konne.
Ilhrer Ansicht nach musse versucht werden, Konsens zu erzielen. Sie konne dem Be-
schlussvorschlag nicht zustimmen.

KA Osmers weist darauf hin, dass die Flachen der 49 Eigentumer, die sich einver-
standen erklart hatten, bereits aus der Karte herausgenommen worden seien. Es
handele sich bei den Flachen der beiden Eigentimer, die nicht ihr Einverstandnis
gegeben hatten, um landwirtschaftliche Flachen. Auf den Flachen wirden tragende
Tiere und Weidetiere gehalten. Wenn die Flachen unter Naturschutz gestellt wurden,
durften keine zusatzlichen Nahrstoffe und Dinger aufgebracht werden. Dadurch
wurden die Tiere nicht mit ausreichend Nahrstoffen versorgt und die Beweidung mit
Zuchtvieh sei nicht mehr moéglich. KA Osmers weist darauf hin, dass der Pachter der
Flachen bereits mitgeteilt habe, den Pachtvertag zu kindigen, wenn diese unter Na-
turschutz gestellt wirden. Eine Nachfolgeverpachtung werde fiur den Eigentimer
schwierig werden. Er komme dann in die Pflicht, die Flachen zu pflegen, da diese
sonst verbuschen wirden und nicht mehr fir eine landwirtschaftliche Nutzung zu ge-
brauchen seien. Fir den Eigentimer bedeute das - durch die fehlenden Pachtein-
nahmen - einen Wertverlust. Insoweit misse man Verstandnis aufbringen, dass der
Eigentimer einer Unterschutzstellung nicht zugestimmt habe.

KAR Lehners macht deutlich, dass sowohl die Eigentumer als auch der Pachter dem
Vorhaben nicht zugestimmt hatten. Gleichzeitig seien die Grundsticke von den an-
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deren Eigentimern nicht komplett aus der Naturschutzgebietsverordnung genommen
worden, sondern lediglich die bebauten Bereiche nebst Hausgarten.

Es schliel3t sich eine kontroverse und lebhafte Diskussion unter Beteiligung von KA
Muller-Saathoff, KA Osmers, KA Dr. Fittje, KA Bruns und KA Orth an. Dabei werden
verschiedene Sichtweisen dargestellt und Vorschlage zu Alternativen vorgetragen.
KA Mdller-Saathoff und KA Erhardt weisen darauf hin, dass sie dem Beschlussvor-
schlag nicht zustimmen werden.

Frau Grube bittet um eine Information, um wieviel Hektar Flache es sich bei den neu
aufzunehmenden Bereichen handele.

KAR Lehners sagt eine Antwort im Protokoll zu.

Antwort:

Das aktuelle Naturschutzgebiet hat eine Gré3e von etwa 24 ha. Der Abgrenzungs-
vorschlag umfasst eine Gré8e von rund 33 ha, sodass eine Fldche von ca. 9 ha zu-
sétzlich als Naturschutzgebiet ausgewiesen wiirde.

Frau Grube flhrt aus, dass das Gebiet insgesamt 33 ha Hektar umfasse. Sie weist
darauf hin, dass der BUND vielfach in Bauleitverfahren der Gemeinden Stellung-
nahmen abgebe und dort auf den Verlust von landwirtschaftlichen Flachen hinweise.
In den seltensten Fallen wirden dort von der Landwirtschaftskammer oder vom
Landvolkverband Anmerkungen zum Verkauf von landwirtschaftlichen Flachen ge-
geben. Sie weist weiterhin darauf hin, dass fur den geplanten Bau der A20 rd. 500 ha
an Flachen dauerhaft in Anspruch genommen werden, die aktuell noch landwirt-
schaftlich genutzt wirden. Bei der Ausweisung habe es zwar Stellungnahmen von
Landwirten gegeben, aber insgesamt relativ wenig Gegenargumente in der Sache.

Frau Grube schlagt in Bezug auf die von der Gemeinde Bad Zwischenahn vorgetra-
genen Bedenken zur geplanten Verlegung der Otterbake und einem maoglichen Aus-
bau des Seerundwanderweges vor, diese in der Verordnung mit Erlaubnisvorbehalt
aufzunehmen. Damit bestehe immer die Moglichkeit, diese MalRhahme spater um-
setzen zu konnen.

In der weiteren Diskussion fasst KA Dr. Fittie zusammen, dass auf Vorschlag der
Verwaltung die Planungen zur Uberarbeitung der Naturschutzgebietsverordnung
NSG WE 075 ,Stamers Hop“ von Flachen eingestellt werden sollen. KA Bruns habe
angeregt, die Wohnbauflachen aus der Planung rauszunehmen. Im Ergebnis wirde
das Naturschutzgebiet dadurch jedoch kleiner als in der Vorlage aufgefiihrt. Es sei
nachzuvollziehen, dass die Landwirte einer Unterschutzstellung nicht zustimmen wol-
len. Er fragt nach, ob im Bereich der Otterbake die Mdglichkeit bestehe, Mallnahmen
umzusetzen, um die Qualitat des Zwischenahner Meeres zu verbessern.

KAR Lehners erlautert, dass die Einwendungen der Gemeinde Bad Zwischenahn
berlcksichtigt wurden. Sowohl der Seerundwanderweg als auch Malinahmen zur
Verbesserung der Wasserqualitdt des Zwischenahner Meeres und zum Erlaubnis-
vorbehalt seien mit in die Verordnung aufgenommen worden.

KA Bruns geht auf die geplante Umlegung der Oterbake ein und erlautert ausfihrlich

die Situation. Sie macht deutlich, dass die Otterbake weiter in das Zwischenahner
Meer flieRen werde. Es finde zurzeit eine Untersuchung statt, ob eine Teilumlegung
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der Otterbake mdglich sei und damit der Zufluss in das Zwischenahner Meer insge-
samt reduziert werden konne. Da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen
seien, wolle man keine Einschrankungen durch den Naturschutz haben. Sie weist
weiter darauf hin, dass die Weiden bereits unter Landschaftsschutz stehen wirden
und nur verhalten gedungt werden. Naturschutz solle nur in Einvernehmen mit den
Eigentumern hergestellt werden. KA Bruns geht im Weiteren auf die Aussage von
Frau Grube ein, dass es genugend freie landwirtschaftliche Flachen im Ammerland
gebe. Sie merkt an, dass Landwirte ihre Flachen in hofnaher Umgebung bewirtschaf-
ten wollen und damit keine Flachen in weiter Entfernung zu ihren Hofen pachten
werden. Die Betroffenheit der Landwirte sei bei der Ausweisung von Naturschutzfla-
chen verstandlich. Sie habe kein Verstandnis, dass keine andere Regelung getroffen
werden koénne. Aufgrund der Diskussion kdnne sie sich dem Beschlussvorschlag je-
doch anschlielden.

KR Dr. Jurgens fuhrt aus, dass er zwei Entscheidungsmoglichkeiten sehe. Eine Ent-
scheidungsmaglichkeit sei der Vorschlag der Verwaltung. Aus der Diskussion heraus
sei deutlich geworden, dass der Vorschlag nicht bei allen Mitgliedern auf Zustim-
mung stofRe. Alternativ kdnnte der Verordnungstext mit dem entsprechenden Ab-
grenzungsvorschlag, die der Vorlage anliegen, beschlossen werden.

EKR Kappelmann erganzt, dass ein entsprechender Beschluss nur bei einem Antrag
aus der Mitte des Ausschusses flr Landwirtschaft und Umwelt gefasst werden kon-
ne.

Es schliel3t sich eine weitere kurze Diskussion unter Beteiligung von KA Orth, KA
Erhardt, KA Miller-Saathoff und KA Osmers an, in der Uber einen weitergehenden
Beschluss beraten wird.

KR Dr. Jurgens erklart auf Nachfrage, dass rechtlich gesehen das Oberverwaltungs-
gericht eine Entscheidung treffen misse, wenn gegen die Verordnung Rechtsmittel
eingelegt werden.

KA Erhardt beantragt, das Naturschutzgebiet entsprechend der Anlagen auszuwei-
sen und lediglich das Dungeverbot zu streichen.

Vors. Hots Ubergibt den Vorsitz an KA Schnérwangen.
KA Schnérwangen Ubernimmt den Vorsitz.

KA Hots weist darauf hin, dass immer ein Konsens erreicht worden sei und die
Landwirte bereit gewesen seien, die Mallhahmen mitzutragen. Seitdem die SUR-
Verordnung im Gesprach sei, hatten alle Landwirte Angst bekommen und wirden
davon absehen, Einwilligungen zu Unterschutzstellungen zu erteilen. Man habe bis-
her immer Vertrauen zum Landkreis gehabt. Jetzt versuche die EU nachtraglich Vor-
schriften zu erganzen. Dies sei aus Sicht der Landwirte nicht zu akzeptieren.

KA Hots Ubernimmt den Vorsitz wieder.
KR Dr. Jurgens fragt KA Erhardt, ob der Beschlussvorschlag dahingehend zu verste-

hen sei, das Naturschutzgebiet wie in den Anlagen dargestellt zu beschlieRen und
lediglich das Dungeverbot unter § 5 Nr. 8 h gestrichen werden solle.
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KA Erhardt bestatigt, dass er diesen Kompromiss beantrage.

KAR Lehners erlautert, dass unter § 5 Nr. 8 a bis i der Verordnung verschiedene
Einschrankungen zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung von Flachen aufgefuhrt
worden seien. Der Punkt 8 h kdnne gestrichen werden, 16se aber nicht das allgemei-
ne Problem. Es durfe nicht der Eindruck entstehen, dass durch die Wegnahme die-
ser Einschrankung der Dingung die landwirtschaftliche Nutzung uneingeschrankt
moglich sei oder gar das Einvernehmen der EigentUmer bzw. des Pachters erzielt
werden konnte.

KA Muller-Saathoff weist darauf hin, dass ein neues Europaparlament gewahlt wor-
den sei. Er halte eine Ruhendstellung des Unterschutzstellungsverfahren bis zur
endgultigen Entscheidung der EU zur SUR-Verordnung nicht fur notwendig. Schlief3-
lich sei die Kommissionsprasidentin wiedergewahlt worden, die die SUR-Verordnung
im Frahjahr mafl3geblich gestoppt habe.

KA Osmers teilt mit, dass die EU die Dlingeverordnung zurzeit wieder aufleben las-
sen wolle.

EKR Kappelmann weist darauf hin, dass der Beschlussvorschlag lediglich das Pro-
jekt ruhend stellen wolle. Der Kreistag kdnne zu jederzeit die Uberarbeitung der Na-
turschutzgebietsverordnung NSG WE 075 ,Stamers Hop“ wieder aufleben lassen.

Vors. Hots lasst Uber den Antrag von KA Erhardt, die Uberarbeitung der Natur-
schutzgebietsverordnung zu beschlieBen ohne das Dlngeverbot zu streichen, ab-
stimmen.

Der Antrag wird mit 4 JA-Stimmen und 9 Gegenstimmen mehrheitlich abgelehnt.

Dem Kreistag mit 9 JA-Stimmen und 4 Gegenstimmen mehrheitliche vorgeschlagen:

Aufgrund der fehlenden Zustimmung von zwei Eigentumern und des Ammerlander
Landvolkes sowie den Bedenken der Gemeinde Bad Zwischenahn wird vorgeschla-
gen, die Uberarbeitung des Schutzgebietes einzustellen.

ZuTOP9 LSG "Grunland und Waldflachen an der Flugplatzbake" in Rostrup
Vorlage: BV/333/2024

KAR Lehners tragt den Sachverhalt vor und bezieht sich auf die Vorlage. Er weist
darauf hin, dass nach der ersten Beteiligung eine neue Abgrenzung festgelegt wor-
den sei. Er erlautert ausfuhrlich die Bearbeitungsschritte zur Ausweisung des Land-
schaftsschutzgebietes in Rostrup. Er weist weiter darauf hin, dass die Nutzungsein-
schrankungen eines Landschaftsschutzgebietes nicht so streng seien wie die eines
Naturschutzgebietes. Im Wesentlichen wurde nur der Grinlandumbruch einge-
schrankt. Bei der Beteilung habe man die Rickmeldung erhalten, dass zwei Eigen-
timer mit der Ausweisung nicht einverstanden seien. Er geht erneut ausfuhrlich auf
die SUR-Verordnung Uber die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
ein. Da die Folgen der SUR-Verordnung und die Entscheidungen auf EU-Ebene der-
zeit nicht abgeschatzt werden kénnten, wird vorgeschlagen, die geplante Auswei-
sung des Landschaftsschutzgebietes ,Griunland und Waldflachen an der Flugplatz-
bake“ in Rostrup einzustellen.
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KA Kramer ist der Meinung, dass es zukunftig bei geplanten Ausweisungen seitens
einiger Eigentimer kein Einverstandnis geben wird. Den Ausschuss fur Landwirt-
schaft und Umwelt kdnne man auch in ,Ausschuss fur Landwirtschaft* umbenennen,
da es bei den Beratungen dann nur noch um landwirtschaftliche Belange gehe. Aus
Sicht der Landwirte sei nachzuvollziehen, dass den Ausweisungen in Teilen nicht
zugestimmt werden kénne. Er halte den Beschlussvorschlag jedoch fur nicht zielflih-
rend.

KA Osmers fuhrt aus, dass die Landwirte in der Vergangenheit keine Einwendungen
gegen die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten gehabt hatten. Es sei immer
mitgeteilt worden, dass die Flachen (trotz der Ausweisung) weiterhin ohne Ein-
schrankungen landwirtschaftlich genutzt werden konnten. Mit den neuen Gesetzes-
vorgaben werde die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mdglicherweise nach-
traglich eingeschrankt. Dadurch sei keine konventionelle Landwirtschaft mehr mog-
lich, sondern nur noch biologische Landwirtschaft. Der Markt fur biologische Produk-
te sei nicht so grof3, dass die Betriebe weiter uneingeschrankt wirtschaften kénnten.
Man habe zurzeit kein Vertrauen in die Politik und kein Landwirt bzw. Eigentimer
mochte landwirtschaftliche Flachen bewirtschaften, die mit Einschrankungen belegt
werden konnten.

KA Orth flhrt aus, dass er die Anmerkung von KA Kramer, den Ausschuss in ,Aus-
schuss fur Landwirtschaft” zu andern, nicht nachvollziehen kdnne. Fir den Umwelt-
schutz habe man in allen Sitzungen Beschllisse gefasst. Nach der EU-Wahl mussten
sich die Parteien erst einmal finden. Die politischen Bestrebungen und Interessen
seien dort noch nicht abgestimmt und man musse abwarten. Die Landwirte seien zu
verstehen, da es zu viele Ungewissheiten gabe. KA Orth ist der Meinung, dass man
aus heutiger Sicht keine andere Wahl habe, als den Beschlussvorschlag in der vor-
gelegten Form zu beschlie3en. Er werde dem Beschlussvorschlag zustimmen.

KA Erhardt schlief3t sich der Anmerkung von KA Kramer zur Umbenennung des Aus-
schusses an. Er dankt der Verwaltung fur die gute Ausarbeitung des Entwurfs zur
Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes. Er fragt nach, ob die Bestrebungen, die
Otterbake umzuleiten, um das Zwischenahner Meer zu entlasten, durch das Land-
schaftsschutzgebiet beeintrachtigt werden konnten.

KAR Lehners bestatigt, dass das Projekt der Verlegung der Otterbake durch das
Landschaftsschutzgebiet nicht beeintrachtigt wirde.

KA Bruns zeigt sich enttduscht tGber die Anmerkung, den Ausschuss fur Landwirt-
schaft und Umwelt umzubenennen. Es habe nie Landwirtschaft oder Umweltschutz
geheilden, sondern man habe immer beide Bereiche miteinander verbunden. Sie
spreche der Landwirtschaft ein gro3es Lob aus. Man misse sich bewusst sein, dass
auch bei biologischer Landwirtschaft entsprechende Dungemittel wie z. B. Kupfer,
eingesetzt werden. Es seien in Abstimmung mit dem Kreisausschuss Flachen in Be-
reichen von Schutzgebieten angekauft worden, um Ausgleich zu schaffen. Der Land-
kreis Ammerland sei ein landwirtschaftlich gepragter Landkreis.

Frau Grube bestatigt die Aussage von KA Bruns, dass Naturschutz nicht ohne Land-
wirtschaft und Landwirtschaft nicht ohne Naturschutz funktionieren kénne. Wenn Na-
turschutz verschwinde, ware als erstes die Landwirtschaft und damit die Herstellung
von Nahrungsmitteln betroffen. Bei der Flache des Landschaftsschutzgebietes in
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Rostrup handele es sich um eine Neuausweisung. Sie fragt nach, ob die Mdglichkeit
bestehe, die Flachen der Eigentimer, die sich nicht einverstanden erklart hatten, aus
der Verordnung herauszunehmen.

KAR Lehners antwortet, dass es sich um einen fachlich abgewogenen Vorschlag
handele

Dipl. Ing. Finke erganzt, dass durch die Herausnahme der Flachen ein ,Flickentep-
pich“ entstehen wurde, da die betroffenen Flachen nicht in Randgebieten liegen wur-
den.

KA Schnérwangen zeigt sich enttduscht dartber, dass die Stimmung in der Runde
der Ausschussmitglieder nicht mehr harmonisch sei. Es sei nicht richtig, Umwelt-
malinahmen gegen landwirtschaftliche Mallnahmen auszuspielen. Man kdnne sich
freuen, dass der Landkreis Ammerland Uber eine stark ausgepragte Landwirtschaft
verfuge. Ohne die Landwirtschaft hatte man im Ammerland sicher schon viel mehr
Bebauungsgebiete.

KA Muller-Saathoff weist darauf hin, dass im Text der Verwaltung verankert sei, dass
die ordnungsgemale forstwirtschaftliche und landwirtschaftliche Nutzung durch den
Verordnungstext nicht eingeschrankt werde. Insofern richte sich die Verordnung nicht
gegen die Landwirtschaft.

EKR Kappelmann macht deutlich, dass die Nachteile flr die Landwirtschaft durch die
direkte Umsetzung der EU-Vorgaben entstunden.

KA Gerstenkorn fuhrt aus, dass man sich als Eigentimer selbst enteignen wirde,
wenn man der Verordnung zustimme und die SUR-Verordnung eingefuhrt werde.
Dadurch seien die Eigentumer verunsichert und wurden keine Einwilligung geben.

Vors. Hots beendet die Diskussion und lasst Uber den Beschlussvorschlag abstim-
men.

Dem Kreistag wird bei 9 Ja-Stimmen und 4 Gegenstimmen mehrheitlich vorgeschla-
gen:

Aufgrund der unklaren Positionierung der EU-Kommission zum Pflanzenschutz wird
die geplante Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes ,Grunland- und Waldfla-
chen an der Flugplatzbake® in Rostrup eingestellt.

ZuTOP 10 Ausweisung und Uberpriifung von Schutzgebieten
Vorlage: BV/334/2024

KAR Lehners tragt den Sachverhalt vor und bezieht sich auf die Vorlage und erinnert
an die vorangegangenen Diskussionen. Er erlautert kurz die sechs vorliegenden An-
trage auf Unterschutzstellung. Es sei eine Priorisierung vorgenommen worden, ob
und in welcher Weise man Unterschutzstellungen angehen kénnte. Er macht deut-
lich, dass die Bearbeitung sehr aufwendig sei und sehr viel Zeit in Anspruch nehme.
Man werde maximal ein Verfahren pro Jahr abarbeiten kdnnen. In Anbetracht der
Diskussionen und der erkannten Problemstellungen habe man sich dazu entschlos-
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sen, sich alternativ verstarkt um kreiseigene Flachen und Flachen in Schutzgebieten
zu kimmern und Konzepte zur Pflege und Entwicklung zu erarbeiten.

KAR Lehners erganzt in Bezug auf die Antrage, dass zum Punkt a ,Erweiterung des
NSG Vehnemoor® aufgrund von Windenergieprojekten in diesen Bereichen zwi-
schenzeitlich erganzende Unterlagen erhalten habe, wonach eine Naturschutzwur-
digkeit grundsatzlich denkbar sei. Er macht des Weiteren deutlich, dass es ich um
Antrage Dritter handele. Der Kreistag habe dariber hinaus mit dem Landschaftsrah-
menplan weitere Flachen als potentiell schutzwirdig identifiziert. Ob bzw. welcher
Bereich prioritar gepruft werden soll, sei nun zu beraten.

KA Erhardt fuhrt aus, dass der Landschaftsrahmenplan gemeinschaftlich beschlos-
sen worden sei. Die aufgezeigten geplanten schutzwirdigen Bereiche sollten auch
ausgewiesen werden. Man musse so viel Verantwortung fur das Ammerland haben.
Er persdnlich sei aullerst konservativ und flr ihn stehe der Erhalt von Natur und
Landschaft im Vordergrund. Wenn man identifizierte Landschaftsflachen nicht schat-
zen wolle, sei dies ein Armutszeugnis. Er sei davon ausgegangen, dass sich der
Landkreis sowieso um kreiseigene Flachen kimmere. Der vorliegende Beschluss-
vorschlag habe zum Ziel, Malinahmen, die keinem ,weh" tun zu priorisieren und Din-
ge, bei denen man Gegenwind bekomme, nicht weiter zu verfolgen. Er halte die Si-
tuation flr bedauerlich und es sei flr ihn der absolute Tiefpunkt seiner Arbeit im
Kreistag. Der Naturschutz werde aus seiner Sicht hinten angestellt.

Herr Eilts begruft die bisherigen Diskussionen. Das Vertrauen der Landwirtschaft in
die Verwaltung und den Kreistag wurde durch die Beschlussvorschlage bestatigt, da
diese einvernehmlich die Zusammenarbeit in den letzten Jahren fortsetzten. Es wur-
den stets NaturschutzmalRnahmen umgesetzt. Die SUR-Verordnung kénnte fur die
Zukunft des Natur- und Landschaftsschutzes jedoch sehr einschneidend sein.

KA Orth teilt mit, dass er den negativen AuRerungen nicht folgen kénne. Es sei ein
unfaires Verhalten gegenlber der Arbeit der Verwaltung und es sei in den vergange-
nen Jahren immer gut und wohlwollend am Umweltschutz gearbeitet worden. Man
musse nunmehr die Realitat ins Auge fassen. Durch eine neue Prioritdtensetzung
konnten eigene Kompensationsflachen optimiert werden. Die negative Darstellung,
dass gegen den Umweltschutz gearbeitet werde, halte er fir nicht in Ordnung. Es sei
Basisarbeit erledigt worden, die zu jeder Zeit wieder aufgegriffen werden konne. Er
habe kein Verstandnis fir die negativen Argumente und man solle den Beschluss-
vorschlag unterstutzen.

Frau Grube fragt nach, was unter ,ruhendstellen” zu verstehen sei und welcher Zeit-
raum daflr angedacht werde. Sie weist darauf hin, dass ein Vertragsverletzungsver-
fahren gegenuber Niedersachsen drohe, wegen fehlender Mal3nahmen zur Erhaltung
der naturlichen Lebensraume. Sie fragt nach, ob man die Flachen alternativ durch
eine Veranderungssperre vorlaufig schutzen kénne, bis das Ergebnis der EU hin-
sichtlich der Entwicklung des Pflanzenschutzes vorliege. Sie stellt in Frage, ob die
Pflege der Kompensationsflachen nicht Aufgabe derer sei, die einen Eingriff verur-
sacht hatten.

KAR Lehners antwortet zur vorlaufigen Unterschutzstellung, dass es dafir keine
Rechtsgrundlage gebe. Die Ruhendstellung werde bis auf Weiteres erfolgen und es
sein kein Endzeitpunkt festgelegt worden. Mindestens in dieser Legislaturperiode (bis
Ende 2026) sei eine erneute Diskussion nicht geplant. Zu den kreiseigenen Kompen-
sationsflachen erlautert KAR Lehners, dass der Landkreis die Flachen Uber Ersatz-
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gelder angekauft habe. Diese Flachen wirden teilweise verpachtet. Ein weiterer Tell
wurde in Schutzgebieten liegen, aber nicht bewirtschaftet. Hier musste der aktuelle
Zustand erfasst und gepruft werden, ob Pflege und Entwicklungsmalihahmen sinn-
voll seien. Hierfur sei der Landkreis als Eigentimer zustandig.

KA Kramer fuhrt aus, dass er dem Beschlussvorschlag zustimmen konne. Er schlagt
aber vor, den Beschlussvorschlag mit einem Zusatz zu versehen. Um eine wider-
spruchliche Darstellung zu vermeiden beantragt er, den Beschlussvorschlag folgen-
dermalen zu erweitern.

... vorerst nicht weiterverfolgt.

KA Muller Saathoff fuhrt aus, dass man KA Erhardt Verstandnis entgegenbringen
musse, der seit vielen Jahren im Kreistag tatig sei und sich flr die Moore und den
Naturschutz einsetze. Im Ergebnis sei Uber den gesamten Zeitraum nicht so viel
passiert. Den Wortbeitrag von KA Orth halte er fir richtig, fihre aber nicht zu einem
anderen Ergebnis. Man durfe aus seiner Sicht dem Naturschutz keine Steine in den
Weg legen. Er sei als Gast bei einer Veranstaltung der dkologischen Station Okol
gewesen, bei der deutlich geworden sei, dass fur den Natur und Landschaftsschutz
sowie flr den Klimaschutz viel getan werden musse. Er sei guter Hoffnung, dass
man gute Ergebnisse erzielen kdnne.

Vors. Hots stellt den erweiterten Beschlussvorschlag zur Abstimmung.

Dem Kreisausschuss wird bei 11 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung
mehrheitlich vorgeschlagen:

Die offenen vorliegenden Antrage auf Unterschutzstellung werden ruhend gestellt
und vorerst nicht weiterverfolgt.

Es soll der Zustand der kreiseigenen Kompensationsflachen sowie der kreiseigenen
Flachen in Schutzgebieten naturschutzfachlich bewertet und ein Konzept fur die
Pflege und Entwicklung dieser Flachen erarbeitet werden.

Zu TOP 11 Geschutzter Landschaftsbestandteil in Neuengland

Vorlage: BV/335/2024

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

Fir die Ausweisung eines geschitzten Landschaftsbestandteils in Neuengland sind
durch die Untere Naturschutzbehorde die weiteren Schritte einzuleiten.

Zu TOP 12 Uberarbeitung der Zwischenahner Meer Verordnung
Vorlage: BV/336/2024

KAR Lehners tragt den Sachverhalt vor und verweist zu den Einzelheiten auf die Vor-
lage und auf die Anlage. Er weist zum Zeitmanagement darauf hin, dass die Stelle
aktuell nicht besetzt sei und die Bearbeitung noch Zeit in Anspruch nehmen werde.

Seite 16 von 23



KA Orth fiihrt aus, dass die Vorlage die Sinnhaftigkeit der Uberarbeitung der Zwi-
schenahner Meerverordnung deutlich mache und dem Beschlussvorschlag ohne
Einschrankungen zugestimmt werden konne.

KA Bruns bittet darum, nach Erarbeitung eines Vorschlagsentwurfes die Kreistags-
abgeordneten Uber das Ergebnis in Kenntnis zu setzen bevor die Anlieger ange-
schrieben werden.

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

Fir die Uberarbeitung der Verordnung zur Regelung des Gemeingebrauchs am Zwi-
schenahner Meer sind durch die Untere Naturschutzbehorde die weiteren Planungs-
arbeiten einzuleiten.

Zu TOP 13 Beteiligung am GRW-Regionalmanagement , Kreislaufwirtschaft in der
Biookonomie*
Vorlage: BV/290/2024

KR Dr. Jurgens tragt den Sachverhalt vor und fuhrt aus, dass dafiir geworben werde,
dass der Landkreis Ammerland sich im Rahmen eines Forderprojektes zur Einrich-
tung eines Regional-Managements zur Kreislaufwirtschaft in der Biobkonomie betei-
ligt. Der Landkreis Ammerland sei seit den 90er Jahren im Bereich Weser-Ems im
Bereich der strategischen Planungen vernetzt und das Thema ,Kreislaufwirtschaft"
sei ein wichtiges Thema fur die Zukunft. Er erlautert Einzelheiten und nimmt Bezug
auf die Vorlage.

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

Der Landkreis Ammerland unterstitzt die Einrichtung eines GRW-
Regionalmanagements ,Kreislaufwirtschaft in der Biobkonomie“ und stellt fir die Ko-
finanzierung in den Haushaltsjahren 2025, 2026 und 2027 jeweils Haushaltsmittel in
Hohe von maximal 8.875 Euro zur Verfligung.

Zu TOP 14 Mitgliedschaft im Maschinenring Nordwest e.V.
Vorlage: BV/337/2024

Dem Kreistag wird einstimmig vorgeschlagen:

Der Landkreis Ammerland lasst die bestehende Fordermitgliedschaft im Maschinen-
ring Nordwest e. V. zum nachstmoglichen Zeitpunkt in eine Vollmitgliedschaft um-
wandeln.

Zu TOP 15 Niedersachsischer Weg - Wiesenvogelschutz
Vorlage: BV/338/2024

Frau Grube fragt nach, ob es eine Liste Uber die gefundenen Nester gebe und ob
diese zur Verfugung gestellt werden bzw. ob tber den Erfolg berichtet werden kénne.
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KAR Lehners antwortet, dass es eine Dokumentation tber die Arbeit im Bereich Aper
Tief gebe. Er sagt zu, eine Vorstellung des Projektes in einer der nachsten Sitzun-
gen in die Tagesordnung zu integrieren.

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

FUr die Fortsetzung des kreisweiten Wiesenvogelschutzprojektes ,Nestpramie“ sowie
das Projekt fur den Wiesenvogelschutz auf landwirtschaftlich genutzten Flachen am
Aper Tief werden flr das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 11.000 € zur Verfliigung ge-
stellt.

Zu TOP 16 Pool-Lésung fiir den Hochwasserschutz
Vorlage: BV/341/2024

KAR Lehners tragt den Sachverhalt vor und bezieht sich auf die Vorlage. Er geht
insbesondere auf die Notwendigkeit der technischen Redundanz ein.

KA Orth geht auf das letzte Hochwasserereignis ein, dass in Vreschen-Bokel
/Augustfehn extreme Schaden hinterlassen habe. Es sei wichtig, das Thema Hoch-
wasserschutz im Landkreis Ammerland weiter zu starken.

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

Als technische Redundanz fur den Hochwasserschutz ist vorbehaltlich der Zustim-
mung der kreisangehérigen Kommunen die Schaffung eines gemeinsamen Gerat-
Pools beabsichtigt, iber den Notstromaggregate, Notpumpen und ggf. mobile Pegel
fur den Landkreis Ammerland zentral beschafft und vorgehalten werden.

Fir den Anteil des Landkreis Ammerland an der Poollésung werden fir das Haus-
haltsjahr 2025 insgesamt 20.000 Euro zur Verfugung gestellt.

Zu TOP 17 Moorschutz im Ammerland - Sachstand
Vorlage: MV/175/2024

Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen.

Zu TOP 18 Antrag der Jagerschaft Ammerland e. V. auf Férderung des Bliihstreifen-
programms
Vorlage: BV/327/2024

Vors. Hots erinnert daran, dass in der letzten Sitzung des Ausschusses fur Landwirt-
schaft und Umwelt beraten worden sei, dass die Antrage der Jagerschaft und Orts-
birgervereine zur Férderung der Bliihstreifenprogramme nur noch bei Anderungsan-
tragen auf die Tagesordnung genommen werden sollen. Bei gleichbleibenden For-
derbetragen wirde den Foérderantragen ohne eine Beratung im Fachausschuss zu-
gestimmt werden.

Dem Kreisausschuss wird bei einer Gegenstimme mehrheitlich vorgeschlagen:

Seite 18 von 23



Das Bluhstreifenprojekt der Jagerschaft Ammerland e. V. wird ab dem Jahr 2025
dauerhaft mit einem Zuschuss in Hohe von jahrlich 8.000 Euro gefordert.

Zu TOP 19 Antrag der Ortsbiirgervereine auf Féorderung des Bliihstreifenprogramms
Vorlage: BV/328/2024

Vors. Hots weist darauf hin, dass zukunftig die Forderantrage der Ortsburgervereine
bei gleichbleibenden Forderbetragen nicht mehr in Ausschuss fur Landwirtschaft be-
raten werden.

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

Das Bluhstreifenprojekt der Ortsburgervereine wird ab dem Jahr 2025 dauerhaft mit
einem Zuschuss in Héhe von jahrlich 2.000 Euro geférdert.

Zu TOP 20 Antrag des Vereins Landwirtschaft und Artenschutz im Ammerland e.V.
auf Forderung des Projektes "Bruthabitatschutz von Wiesenvoégeln"
Vorlage: BV/331/2024

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

Das Projekt zum Wiesenvogelschutz des Vereins Landwirtschaft & Artenschutz im
Ammerland e. V. wird im Jahr 2025 mit einem Zuschuss in Hohe von 3.000 Euro ge-
fordert.

Zu TOP 21 Zuschuss fiir den Betriebshelfereinsatz; Antrage des Ammerlander Land-
volkverbandes und des Maschinenringes
Vorlage: BV/329/2024

Vors. Hots weist darauf hin, dass auch die Antrage des Ammerlander Landvolkver-
bandes und des Maschinenringes zukunftig dauerhaft bericksichtigt werden und nur
noch bei Anderungsantragen im Ausschuss fur Landwirtschaft und Umwelt beraten
werden.

Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

Die Organisation des Betriebshelfereinsatzes wird ab dem Haushaltsjahr 2025 jahr-
lich mit 4.000 Euro fur den Landvolkverband Ammerland sowie mit 1.300 Euro flr
den Maschinenring Nordwest geférdert.

ZuTOP 22 Antrag des Imkerverein Bad Zwischenahn/Westerstede e. V. auf Bezu-
schussung eines Bienen-Gesundheitstages
Vorlage: BV/297/2024

KR Dr. Jurgens verweist zum Sachverhalt auf die Vorlage. Er weist darauf hin, dass
der Bienengesundheitstag ein wichtiger Baustein fur den Erhalt der Bienen sei, der in
der Vergangenheit zu 100 % uber die Landwirtschaftskammer finanziert wurde. Auf-
grund neuer Forderrichtlinien sei zukinftig nur noch eine Forderung Uber 80 % der
Kosten durch die Landwirtschaftskammer moglich. Um die Kontinuitat der lobenswer-
ten Arbeit aufrecht erhalten zu kénnen, werde vorgeschlagen, dass der Landkreis
Ammerland die fehlenden 20 % der Fordermittel fur das Projekt ibernehme.
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Dem Kreisausschuss wird einstimmig vorgeschlagen:

Der Bienen-Gesundheitstag des Imkervereins Bad Zwischenahn/Westerstede e. V.
wird im Jahr 2025 mit einem Zuschuss in Hohe von 200 € gefordert.

Zu TOP 23 Verlingerung der Verordnung zur Anderung von Schonzeiten im Land-
kreis Ammerland fir Rabenkrahen und Grau-, Nil- und Kanadagdanse um
finf Jahre
Vorlage: BV/298/2024

Dem Kreistag wird einstimmig vorgeschlagen:

Die Jagdzeit fur Rabenkrahen wird bis einschlielich 2029 um die Zeitrdume vom
21.02. bis 31.03. und 01.07. bis 31.07. eines jeden Jahres erweitert.

Diese Regelung gilt nur fur schadensgefahrdete landwirtschaftliche Getreidefelder,
Gemusekulturen, abgedeckte Griin- und Garfuttermieten einschliel3lich Rundballen
und Grol3packen sowie fur Baumschulen und Gartnereien im Landkreis Ammerland.

Die Jagdzeit fur Grau-, Nil- und Kanadaganse wird bis einschlief3lich 2029 um die
Zeitraume 16.01. bis zum 15.03. eines jeden Jahres erweitert.

Diese Regelung soll auf schadensgefahrdeten landwirtschaftlich genutzten Flachen
wie Grunlandflachen und Winterkulturen (z.B. Winterweizen und Winterraps) sowie
unter der Berucksichtigung der Wildhege durch die Eindammung invasiver Arten an-
gewandt werden.

Zu TOP 24 Netzausbau - Sachstand
Vorlage: MV/163/2024

KVOR Caspers verweist auf die Mitteilungsvorlage und verdeutlicht zu Ziffer 4, dass
der Vorzugsstandort fur den NordWestHub nun in der Gemeinde Ovelgonne liege.
Der Landkreis Ammerland sei dann nicht mehr betroffen. Der Hub bendtige eine Fla-
che von rd. 48 ha.

Zu Ziffer 5 der Vorlage teilt KVOR Caspers einen neuen Sachstand mit. Er fuhrt aus,
dass mittlerweile die Raumvertraglichkeitspriifung abgeschlossen sei. Es sei ein 700
m breiter Korridor festgelegt worden, von dem auch die Gemeinde Apen und die
Stadt Westerstede betroffen seien. Der genaue Trassenverlauf werde nun in einem
folgenden Planfeststellungsverfahren ermittelt, in dem der Landkreis dann als Trager
offentlicher Belange beteiligt werde.

KA Gerstenkorn fragt nach, ob die Windader West entlang der Norderbake flhren
werde und inwieweit Naturschutzgebiete betroffen seien.

KR Dr. Jurgens antwortet, dass im Planfeststellungsverfahren auch die Untere Na-
turschutzbehérde des Landkreises Ammerland beteiligt werde. Auf die Stellungnah-
me werde in der Regel Riucksicht genommen.

Auf weitere Nachfrage von KA Gerstenkorn, ob auf die landwirtschaftlichen Betriebe
und Baumschulbetriebe Rlcksicht genommen werde, antwortet KVOR Caspers,
dass eine Tragerbeteiligung offentlicher Belange durchgeflhrt werde. Das Amt fur
Bauwesen und Kreisentwicklung beteilige alle Fachstellen in der Kreisverwaltung,
deren Stellungnahmen wirden zusammengefasst und es werde eine gemeinsame
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Stellungnahme erarbeitet und abgegeben. Die Landwirtschaftskammer als Fachbe-
horde fur u. a. Baumschulbetriebe werde gesondert von der Genehmigungsbehdorde
im Planfeststellungsverfahren beteiligt.

Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen.

Zu TOP 25 Haushaltsplanung 2025; Darstellung der wesentlichen Produkte
Vorlage: MV/174/2024

EKR Kappelmann verweist auf die in der Vorlage dargestellten wesentlichen Produk-
te fur das Veterinar- und Lebensmitteliberwachungsamt, Allgemeiner Klima-, Natur-
und Landschaftsschutz sowie fur die Umweltbildung und Umweltinformation. Es wer-
de jahrlich die Entwicklung der finanziellen Lage und der Fallzahlen dargestellt. Fur
die fir den Ausschuss fiur Landwirtschaft und Umwelt dargestellten Produkte gebe es
in diesem Jahr keine berichtenswerten Anmerkungen.

Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen.

Zu TOP 26 Haushalt 2025
Vorlage: BV/323/2024

EKR Kappelmann tragt den Sachverhalt vor. Es seien im Laufe der Sitzung ver-
schiedene Zuschusse und Zuwendungen beschlossen worden, die in den Haus-
haltsplanunterlagen enthalten seien. Im Bereich des Ausschusses flr Landwirtschaft
und Umwelt gebe es keine dramatischen Finanzbewegungen. Er weist aber darauf
hin, dass fur die nachsten Jahre mit erheblichen Haushaltsproblemen zu rechnen sei.
Er geht auf den Hinweis von KA Erhardt ein und bestatigt, dass auch fur den Bereich
Kilmaschutz Einschrankungen zu erwarten seien. Auch fir den Bereich Landwirt-
schaft und Umwelt musse zukunftig mit Einsparungen gerechnet werden. Flr das
Jahr 2025 gebe es keine besonderen Anmerkungen und er bittet um Zustimmung.

Es wird einstimmig beschlossen:

Dem Kreistag wird Uber den Haushalts- und Personalausschuss und uber den Kreis-
ausschuss vorgeschlagen, den Haushalt fur das ,Veterinar- und Lebensmittellber-
wachungsamt® und fur die Produkte ,Allgemeiner Klima-, Natur- und Landschafts-
schutz®, ,Umweltbildung/-information sowie die ,Anderen Produkte“ aus den Berei-
chen Umwelt und Klimaschutz in der vorgelegten Form zu beschlieRen.

Zu TOP 27 Mitteilungen der Landratin

Keine Mitteilungen.

Zu TOP 28 Anfragen und Hinweise

a) KA Muller-Saathoff weist darauf hin, dass sich das hoch giftige Jacobskreuz-
kraut sich in den letzten Jahren verbreitet habe. Er bittet darum, im nachsten
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Ausschuss Maoglichkeiten zu diskutieren, um die Ausbreitung einschranken zu
konnen.

KAR Lehners nimmt den Vorschlag von KA Muller-Saathoff auf. Er teilt mit,
dass am Vormittag des 23. Oktober ein Gesprach mit der 6kologischen Station
ONSOL stattgefunden habe. Ein Beratungspunkt sei u. a. das Thema Jacobs-
kraut gewesen. Das Thema werde in einem der nachsten Ausschiisse aufge-
griffen.

b) KA Schnérwangen bittet darum, in der nachsten Sitzung des Ausschusses fur
Landwirtschaft und Umwelt Uber den Sachstand zum Bau der A20 zu berich-
ten.

KVOR Caspers sagt eine Sachstandsmitteilung zu.

Im Nachgang zur Sitzung konnte im Amt fiir Bauwesen und Kreisentwicklung
bereits der aktuelle Sachstand ermittelt werden:

1. Bauabschnitt 1 (WST — Jaderberg) von der A 28 bis zur A 29

Das Planfeststellungsverfahren wurde am 26.05.2015 eingeleitet. Der Planfest-
stellungsbeschluss erging am 16.04.2018 und ist als Klageverfahren in Form
des 3. Planédnderungsbeschlusses vom 18.12.2023 beim Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig anhéngig. Dem 3. Planfeststellungsbeschluss wurde ein erar-
beitetes Gutachten zur Stickstoffdeposition im FFH-Gebiet Garnholt beigefiigt.
Mit einer gerichtlichen Entscheidung wird friihestens im I. Quartal 2025 gerech-
net.

2. Bauabschnitt 2 (Jaderberg — Schwei) von der A 29 bis zur B 437

In diesem Bauabschnitt ist das Planfeststellungsverfahren noch nicht abge-
schlossen. Auch der Erérterungstermin steht noch aus. Mittlerweile sind viele
Unterlagen / Gutachten gewissermal3en ,veraltet” und es wird zu einer erneuten
Auslegung kommen.

Es ist weiterhin nicht absehbar, wann es zu einem Planfeststellungsbeschluss
kommen wird.

Aktuelle Sachstandmitteilungen zum Verfahrensstand kénnen der Homepage
der Niederséchsischen Landesbehdérde fiir Strallenbau und Verkehr unter

https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aufqgaben/planfeststellun
g/aktuelle grossere verfahren/a-20-abschnitt-2-von-der-a-29-bei-jaderberg-
bis-zur-b-437-bei-schwei-160215.html entnommen werden.

Zu TOP 29 Einwohnerfragestunde

Keine Fragen.
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Zu TOP 30 SchlieBung der 6ffentlichen Sitzung

Vors. Hots teilt mit, dass Dipl. Ing. Finke zum Ende des Jahres in den Ruhestand
gehe und somit die heutige Sitzung ihre letzte Sitzung gewesen sei. Er dankt Dipl.
Ing. Finke fur ihren unermidlichen Einsatz fur die Untere Naturschutzbehdérde und
den Naturschutz. Des Weiteren dankt er ihr fur die Erstellung des Landschaftsrah-
menplanes, in den sie viel Arbeit investiert habe. Vors. Hots wunscht Dipl. Ing. Finke
far ihren weiteren Lebensabschnitt alles Gute und spricht ihr im Namen des Aus-
schusses fur Landwirtschaft und Umwelt Anerkennung und Dank aus.

Dipl. Ing. Finke dankt fur die anerkennenden Worte und Winsche. Sie habe immer
viel Spald an ihrer Arbeit gehabt. Sie blickt positiv auf die Arbeit zurick. Es konnten
zahlrieche Schutzgebiete ausgewiesen werden und zwei Landschaftsrahmenpla-
nungen erfolgreich zum Abschluss gebracht werden.

Vors. Hots schliel3t sodann die offentliche Sitzung.

Seite 23 von 23



	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	Name
	Entschuldigt
	Text
	Vorlage
	Tagesordnung
	BM_Text2
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Zu

